
 
 Bei Bedarf können Assistenzleistungen in Anspruch genommen werden. 

Gerne informieren wir Sie in einer persönlichen Beratung über die Kosten -  

die Beratung ist kostenlos. 

Kinder und Jugendliche, deren Eltern Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 

den Kindergeldzuschlag beim Kindergeld, Wohngeld oder Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, haben die 

Möglichkeit, eine zusätzliche Förderung ihrer Kinder und Jugendlichen 

beim Kreis Nordfriesland zu beantragen (Bildungskarte). 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Wenn Sie einen Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse haben,

können Sie die Kosten nach dem SGB XI über den

Entlastungsbetrag nach § 45 a/b und/oder über die 

Verhinderungspflege nach § 39 durch uns abrechnen lassen.

Der Entlastungsbetrag beträgt 125,00 Euro im Monat, für die 

Verhinderungspflege stehen 1.612,00 Euro im Jahr zur Verfügung.

 

 Informationen zur Abrechnung
 
 Wegweiser für die Bezahlung von Kursen,
 Gruppenangeboten, Ausflügen und 
 Ferienfreizeiten

1



 

Kursanmeldung   
Bitte für jede Person ein eigenes Anmeldeformular in Druckschrift ausfüllen. Vielen Dank!

Anmeldung für:

Kurs-Nummer     

Name   Vorname  

Straße   PLZ I Ort  

Geb.-Datum   Telefon  

Mobil   E-Mail  

Pflegegrad   

Eltern I Sorgeberechtigte (nur wenn notwendig):

Name   Vorname  

Straße   PLZ I Ort  

Telefon   Mobil  

E-Mail  

                                                                                                                  

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Sofern ein Pflegegrad (1 bis 5) vorliegt, können Assistenzleistungen bei Bedarf berechnet werden.
Sollte eine zusätzliche pflegerische und/oder medizinische Versorgung notwendig sein, bitten 
wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Für Rollstuhlfahrer, Blinde, Gehörlose und 
Menschen mit einem anderen Handicap: Bitte sagen Sie uns rechtzeitig Bescheid. 
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 Abrechnung der Kosten
 (Bitte ankreuzen)

       Abrechnung über Pflegekassen (Abtretungserklärung) 
Bitte ankreuzen, über welche Leistung die Abrechnung erfolgen soll:

                  Entlastungsbetrag nach § 45 a/b SGB XI

                  Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI
 

 
Name der Pflegekasse

 
Anschrift der Pflegekasse

 
Versicherungsnummer

 Bankeinzug
  Ich ermächtige die Lebenshilfe Husum gemeinnützige GmbH (Gläubiger-ID-Nummer
 DE 98ZZZ00000729003) die Kurskosten von meinem Konto mittels Bankeinzug einzuziehen.
 Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Lebenshilfe Husum gemeinnützige   

 GmbH auf mein Konto gezogenen Bankeinzüge einzulösen.

 
Kontoinhaber

 
Bankinstitut

 
IBAN

 
BIC

Die Kurskosten werden jeweils zum Kursbeginn fällig. Eine gesonderte Rechnung wird nicht gestellt.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an und bestätige meine
verbindliche Teilnahme.

 
Ort I Datum      Unterschrift
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 Teilnahmebedingungen

1. Die Kurskosten und die Kursdauer sind im Programm ausgewiesen.

2.  Die Kurskosten sowie Assistenzbedarfe können aus Leistungen der Pflegekasse, 
dem Bildungs- und Teilhabe paket (Bildungskarte) oder durch andere Kosten- 
träger übernommen werden.

3.  Ein Rücktritt der Anmeldung bei Kursangeboten muss spätestens drei Tage 
vor dem zweiten Veranstaltungstermin schriftlich in der Hauptgeschäftsstelle 
vorliegen. Ein Rücktritt der Anmeldung für Tagesangebote ist nur schriftlich in 
begründeten Einzelfällen möglich. Das Fernbleiben gilt nicht als Abmeldung.

4.  Sollte ein Assistenzbedarf sowie eine pflegerische oder medizinische 
Versorgung  während des Kurses notwendig sein, ist dies der  Lebenshilfe 
Husum bei der Anmeldung mitzuteilen. 

5. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

6.  Sofern Sie uns mit der  Abrechnung der Kurskosten und Assistenz leistungen 
über Ihre Pflegekasse beauftragen, erheben wir eine  Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 5,00 Euro. 

7.  Die Lebenshilfe Husum gemeinnützige GmbH nutzt die notwendigen Daten 
der Teilnehmer und Sorgeberechtigten im Einklang mit den Ausführungen 
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 24. Mai 2016, 
Inkrafttreten am 25. Mai 2018. 

Lebenshilfe Husum
Stand: März 2019
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